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1. Allgemeines 

 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Angebote, Verkäufe, Installationen, 

Wartungen und sonstigen vertraglichen Leistungen, soweit nicht ausdrücklich etwas 

anderes schriftlich vereinbart ist. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden 

haben keine Gültigkeit, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.  

 
Sollten eine oder mehrere der nachfolgenden Bestimmungen unwirksam sein, so bleibt die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  

 
2. Lieferung 

 
Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Die Lieferzeit verlängert sich, falls wir 

durch unvorhergesehene Hindernisse (höhere Gewalt etc.) an der Erfüllung unserer 

Lieferfrist gehindert sind. Teillieferungen sind zulässig.  

 

Bei Lieferung von durch cobixx eigenentwickelter Software, gelten die Bedingungen des 

Softwarelizenzvertrages. 

 
3. Preise 

 
Der Rechnungsbetrag ist 14 Tage nach Zugang der Rechnung, spätestens jedoch 30 Tage 

nach Lieferung ohne Abzug zu zahlen. Schecks werden nur erfüllungshalber hereingenom-

men.  

 
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 9 %-Punkten per annum über dem 

Basiszinssatz zu entrichten, wobei die Geltendmachung eines weiteren Schadens 

vorbehalten bleibt.  

 
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Kunden sind ausgeschlossen, außer wenn 

die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind.  

 
4. Eigentumsvorbehalt 

 
Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur Bezahlung 

unserer gesamten Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Wird die Ware mit 

anderen Gegenständen untrennbar vermischt oder eingebaut, so erwerben wir Miteigentum 

an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes zu der von uns gelieferten Ware.  

 
Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, zu unserer Sicherheit die 

Herausgabe der Eigentumsvorbehaltsware zu verlangen, ohne vorher vom Vertrage zurück-

zutreten oder eine Nachfrist zu setzen.  
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5. Gewährleistung 

 
Der Kunde ist verpflichtet, eingehende Sendungen unverzüglich auf erkennbare Schäden zu 

prüfen. Der Kunde hat Beanstandungen von Menge und Beschaffenheit der gelieferten 

Ware unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Es wird keine Gewähr oder Haftung übernommen  

für Schäden, die durch eigenmächtig vorgenommene Eingriffe an der Ware, unsachgemäße 

oder nachlässige Behandlung und natürliche Abnutzung entstehen.  

 
Bei Vorliegen von Mängeln beseitigen wir nach unserer Wahl den Mangel oder liefern 

kostenlos Ersatz. Das Recht des Kunden, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung Herabsetzung 

des Kaufpreises zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, bleibt unberührt. Mängel 

an Teillieferungen berechtigen zum Rücktritt vom gesamten Auftrag nur dann, wenn dem 

Kunden weitere Teillieferungen nicht zumutbar sind.  

 
Die Verjährungsfrist hinsichtlich der Lieferung von Waren beträgt ein Jahr. Werden die Ge-

währleistungsrechte erst nach Ablauf von sechs Monaten ab Übergabe der Ware geltend ge-

macht, obliegt es dem Kunden nachzuweisen, daß die Ware bereits bei Übergabe 

mangelhaft war.  

 
Wir weisen den Kunden daraufhin, daß es absolut fehlerfreie Software nach dem aktuellen 

Stand der Technik nicht gibt. Zur Gewährleistung berechtigende Mängel an der Software 

liegen daher nur dann vor, wenn diese zum vertraglich bestimmten Gebrauch ungeeignet 

ist. Nach unserer Wahl liefern wir die Bedienungsanleitungen entweder in Form von 

Software-Handbüchern in deutscher oder englischer Sprache oder als Online-

Dokumentation.  

 
6. Haftung 

 
Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, unabhängig ob hinsichtlich der 

Lieferung von Waren oder der Ausführung von Serviceleistungen etc., sind ausgeschlossen. 

Dieser Haftungsausschluß gilt nicht, wenn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei uns, 

unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorliegt. In Fällen leichter 

Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. In diesem Fall 

ist unsere Haftung auf den voraussehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt.  

 
7. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 
Für alle Geschäftsverbindungen mit unseren Vertragspartnern ist ausschließlich das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist 

ausgeschlossen.  

 
Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen ist München.  

 
Gerichtsstand ist ebenfalls München.  


